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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1987

Norm

AngG §23 IA

ArbAbfG §3

Rechtssatz

Der aufrecht gebliebene und fällige Abfertigungsanspruch des Arbeitnehmers aus seinem früheren Arbeitsverhältnis

zum Arbeitgeber wird durch die Beendigung eines späteren Dienstverhältnisses mit demselben Arbeitgeber durch

Entlassung nicht berührt.

Entscheidungstexte

14 ObA 62/87

Entscheidungstext OGH 06.05.1987 14 ObA 62/87

Veröff: WBl 1987,249 = ZAS 1988/15 S 126 (Andexlinger)

9 ObA 98/87

Entscheidungstext OGH 21.10.1987 9 ObA 98/87

Vgl auch; Beisatz: Hier: Auch Beendigung des vorangehenden Arbeitsverhältnisses durch Entlassung schadet

nicht, da durch die Wiedereinstellung die, die Abfertigung verwehrende Situation, bereinigt wird. (T1) Veröff: RdW

1988,52 = ZAS 1989,55 (Zeiler)

Schlagworte

SW: Kettendienstvertrag, Kettenarbeitsvertrag, Angestellte, Ende, Auflösung, Verlust, Entfall, Verfall
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